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S O N S T I G E S W O C H E N B L A T T

Die Bücherkiste 
Öffnungszeiten:
Dienstags	  von 15.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstags 	 von 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstags 	 von 10.00 bis 12.00 Uhr

Die üblichen Hygieneregeln sind zu beachten (Maskenpflicht und 
Abstandsregelung).

Verlängerung der Bücher per E-Mail an: siegert.buecherkiste@
freenet.de mit Angabe der Ausweisnummer. 

TelefonSeelsorge – Die Anrufe sind kostenlos! 

Telefon (08 00) 1 11 01 11 und (08 00) 1 11 02 22 Träger der Tele
fonSeelsorge sind die beiden christlichen Kirchen in Deutschland, 
die Evangelische Kirche (www.ekd.de; www.diakonie.de) und die 
Katholische Kirche (www.dbk.de). 

Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie

Beratung bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisensitua
tionen. Telefon (0 91 61) 87 35 71, Montag bis Freitag: 8.00 – 17.00 Uhr. 

Blaues Kreuz

Wenn der Alkoholkonsum zum Problem wird…
Man kann darüber sprechen, ehrlich und offen – in der 
Begegnungsgruppe, jeden Dienstag, 19.30 – 21.00  Uhr und in der 
Gruppe für Familienangehörige, gleichzeitig, separat, parallel jeden 
2. und 4. Dienstag im Ev. Gemeindehaus, Schlossgraben 1, Neustadt/
Aisch, Blaues Kreuz, Neustadt/Aisch, Telefon (0 91 63) 72 50.

KASSENÄRZTLICHER  
NOTFALLDIENST  
(Hausarztvertretung)	 11 61 17
RETTUNGSLEITSTELLE	 1 12 Notruf
(medizinische Notfälle, Feuerwehr)

KRANKENTRANSPORT	 1 12
FRAUENNOTRUF	 0 91 61-12 13 
www.notdienst-zahn.de  

– hier finden Sie den aktuellen Zahnnotdienst für den Bereich Mittelfranken!

Samstag · 18.09.2021  ·  Sonntag · 19.09.2021
Dr. Dr. Günter Martens
Demantsfürth 4 1/2 · 91486 Uehlfeld · Telefon (0 91 63) 83 56

Christoph Meier
Nürnberger Str. 14 · 90556 Cadolzburg · Telefon (0 91 03) 79 67 33

Zum zahnärztlichen Notfalldienst sind die Praxen vormittags von 10.00 – 12.00  Uhr 
und abends von 18.00 – 19.00  Uhr geöffnet. Während der übrigen Zeit ist der 
Notfallzahnarzt nur telefonisch erreichbar, wobei Behandlungsbereitschaft besteht.

n	 �Bitte beachten 
�Bitte senden Sie uns Ihre Anzeige oder den  
gewünschten Anzeigentext mit Ihrer Rechnungsad-
resse und der gewünschten Größenangabe per Mail 
oder Fax.

n	 �Datenformat	  
�Dateien als PDF, TIF, JPG (in Druckauflösung) werden 
bei uns ohne weitere Kosten verarbeitet

n	 �Bildbearbeitung 
�Bei von Ihnen geliefertem Bildmaterial können  
aufgrund von nötiger Qualitätsanpassung Bild- 
bearbeitungskosten in Höhe von 15,– Euro anfallen. 

n	 Datenversand 
	� per E-Mail an wochenblatt@tvsatzstudio.de
n	 Anzeigenschluss 
	 Montag, 12.00 Uhr für die kommende Woche 
	� (später eingehende Mails können nicht berücksich-

tigt werden.)
n	 Vereinsnachrichten 
	� bitte bis Montag, 12.00 Uhr für die kommende Wo-

che (später eingehende Mails können nicht berück-
sichtigt werden.)

n	 Danksagungen 
	� können in Vereinsmitteilungen nicht veröffentlicht 

werden, hierfür muss eine kostenpflichtige Anzeige 
geschalten werden

n	 Anzeigenabgabe 
	� Sie erreichen uns zu unseren Geschäftszeiten: 

Montag bis Freitag 8.00 – 17.30 Uhr
n	 Haftung 
	� Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für 

Druckfehler, versehentlich nicht veröffentlichte 		
Anzeigen oder Texte sowie für die Inhalte keine  
Haftung und keine Gewährleistung übernehmen. 
Dies gilt auch für eventuell daraus entstehende 
Folgeschäden. 

n	 Verteilung 
	� Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zur Verteilung 

des Wochenblatts haben, kontaktieren Sie bitte die 
zuständige Verteiler-Firma Frankenwerbung, die Sie 
unter Telefon (0 95 28) 951 700 oder per E-Mail unter 
reklamation@frankenwerbung.de erreichen können. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund 
der neuen Datenschutzgrundverordnung keine 
Reklamationen oder Beschwerden mehr aufnehmen 
und weitergeben können. 

Danke für die gute Zusammenarbeit.

Allgemeine 
WOCHENBLATT
	 INFORMATIONEN

neidhardswinden 63  |  91448 emskirchen  |  fon 0 91 02|93 92-0  | 
fax 0 91 02|93 92-21  |  info@tvsatzstudio.de  |  www.tvsatzstudio.de

tvsatzstudiogmbh
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AurachTreff – „Gemeinsam geht es besser“

Der AurachTreff Emskirchen ist für angemeldete Gruppen geöffnet. 
Jeder Besucher ist verpflichtet, das Hygienekonzept, welches im 
AurachTreff aushängt und auf der Homepage des AurachTreffs zu 
finden ist, zu beachten und einzuhalten.
Die jeweiligen Termine finden Sie auch auf den Aushängen am 
AurachTreff, im Rathaus sowie in der FLZ unter „Wohin heute“ und 
auf der Homepage des AurachTreffs.
Fragen zum Betrieb des AurachTreffs beantwortet Ihnen gerne 
das Team des AurachTreffs unter Telefon (0 91 04) 8 24 98 88, per 
E-Mail: aurach-treff@emskirchen.de oder besuchen Sie auch unsere 
Homepage www.aurachtreff-emskirchen.de
Dort sind die jeweiligen Termine und Gruppen zu finden.

Das Team des AurachTreffs freut sich auf Ihren Besuch!

Programm – AurachTreff
Montag · 13.09.2021
14.00–16.00 Uhr 	 Kreativ und Plaudern mit Claudia Geißelsöder

Dienstag · 14.09.2021
9.30–11.00 Uhr 	� Gedächtnistraining mit Frau Engert und Frau 

Schuh
13.30–16.00 Uhr 	 Offene Spielegruppe

Mittwoch · 15.09.2021
10.00–12.00 Uhr 	 PC Treff mit Doris Oed und Peter Kastner
16.00–18.00 Uhr 	 Handarbeitstreff

Donnerstag · 16.09.2021
14.00–16.00 Uhr 	 Schafkopf mit Helmut Seitz

Freitag · 17.09.2021
9.30–13.00 Uhr 	 Offener Treff

Bitte beachten:
Alle Gruppen, die sich im AurachTreff treffen, freuen sich über „neue 
Gesichter“. Kommen Sie unverbindlich dazu!
Sie können gerne Bücher zum Tauschen mitbringen bzw. mitneh-
men. Zudem liegt die Tageszeitung aus.

Bürgerbus-Emskirchen-Hagenbüchach-Wilhelmsdorf
Liebe Bürger, jeder kann mitfahren. Der Bürgerbus fährt jeden Freitag 
von den Ortsteilen bzw. Außenorten nach Emskirchen. Bitte fühlen 
Sie sich auch angesprochen, wenn Sie in einem entlegenen Winkel 
von Emskirchen leben und gerne mit fahren möchten.
Bitte rufen Sie im AurachTreff an (Tel. 0 91 04 / 8 24 98 88) am 
Mittwoch, 16.00–18.00 Uhr und Donnerstag 14.00–16.00 Uhr oder 
sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Nennen Sie Ihren Namen, 
die Telefonnummer, die gewünschte Haltestelle und ob Hilfsmittel 
(Rollator) mitgenommen werden sollen.
Bitte beachten Sie, dass Sie während der Fahrt eine Mund-
Nasenbedeckung tragen müssen.
Sie werden dann am Freitag, ab ca. 9.00 Uhr abgeholt und steigen 
am Sparkassenplatz aus. Sie können zum Arzt, Apotheke, Einkäufe R E D A K T I O N S S C H L U S S

für das Wochenblatt, KW 38
gültig vom 20.09. –  26.09.2021

ist Montag, 13.09.2021, 12 Uhr.
Anzeigen und Texte, 

die später eingehen, können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden.

IMPRESSUM
Auflage: 4500 Stück. Kostenlose Verteilung an die Haushalte  
in den Gemeinden Emskirchen, Hagenbüchach, Wilhelmsdorf.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Druckfehler  

oder versehentlich nicht veröffentlichte Anzeigen oder Texte sowie  
für die Text- bzw. Anzeigeninhalte keine Haftung und  

keine Gewährleistung übernehmen. Dies gilt auch für eventuell  
daraus entstehende Folgeschäden.

usw. erledigen und anschließend bis 13.00 Uhr in den AurachTreff 
kommen. Ab hier erfolgt die Heimfahrt. Wer möchte, kann im 
AurachTreff um 12.00 Uhr zu Mittag essen. Teilen Sie uns dies bei 
Ihrer Anmeldung mit. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen und 
wünschen allen eine gute Fahrt.

Blutspendedienst des BRK

Der nächste Blutspendetermin in Emskirchen ist am Donnerstag 
23.09.2021 in der Zeit von 16.30 – 20.30 Uhr in der Mittelschule 
Emskirchen, Bahnhofswald 8.

Erscheinungstermine Wochenblatt 2021

Nr. 38 erscheint am 20. September 2021
gültig vom 20. bis 26. September 2021
Anzeigenschluss: Montag, 13. September 2021, 12.00 Uhr

Nr. 39 erscheint am 27. September 2021
gültig vom 27. September bis 3. Oktober 2021
Anzeigenschluss: Montag, 20. September 2021, 12.00 Uhr

K I R C H L I C H M A R K T  E M S K I R C H E N

Evang.-Luth. Pfarrei Emskirchen
mit den Kirchengemeinden Dürrnbuch, Emskirchen, 
Neidhardswinden
Pfarramt: Erlanger Straße 4 · 91448 Emskirchen
www.emskirchen-evangelisch.de · Telefon (0 91 04) 6 80
E-Mail: pfarramt.emskirchen@elkb.de

Aktuelle Informationen finden Sie immer unter: 
www.emskirchen-evangelisch.de.

Bürozeiten im Pfarramt:
Dienstag und Mittwoch von 8.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag von 8.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der aktuellen Coronaregeln 
kurzfristige Änderungen oder Absagen geben kann. Bitte achten Sie 
auf Aushänge und die Homepage.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emskirchen
Die St. Kilianskirche ist täglich von 12.00–17.00 Uhr geöffnet. 

Montag · 13.09.2021
19.30 Uhr	 Posaunenchorprobe

Mittwoch · 15.09.2021
16.15 Uhr	 Konfirmandenunterricht
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Samstag · 18.09.2021
13.30 Uhr	� Trauung von Maria Pabsdorf und Benjamin Reinke aus 

Erlangen
18.30 Uhr	 Vorabendgottesdienst in Emskirchen

Sonntag · 19.09.2021 · 16. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr	 Gottesdienst in Emskirchen
Kollekte:	� Hochschul- und Studierendenseelsorge und eigene 

Gemeinde
11.30 Uhr	� Taufe von Hannes Hacker aus Emskirchen und Oskar 

Brandt aus Neustadt/Aisch

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Dürrnbuch

Samstag · 18.09.2021
11.00 Uhr	� Taufe von Max Hackenberg aus Dürrnbuch

Sonntag · 19.09.2021 · 16. Sonntag nach Trinitatis
9.00 Uhr	 Gottesdienst in Dürrnbuch
Kollekte: 	� Gefängnisseelsorge und eigene Gemeinde

Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Neustadt/Aisch  
mit Filialkirchen Emskirchen und Markt Erlbach 

Kath. Pfarramt St. Johannes, Ansbacher Straße 5, Neustadt/A. 
Tel. (0 91 61) 25 11
E-Mail: pfarrei.neustadt-aisch@erzbistum-bamberg.de
Kirchenhomepage: www.pfarrei-neustadt-aisch.de

Gottesdienste
Mittwoch · 15.09.2021
9.30 Uhr	 Hl. Messe in Neustadt

Samstag · 18.09.2021
16.30 Uhr	 Beichtgelegenheit in Neustadt

Sonntag · 19.09.2021
9.00 Uhr	� Hl. Messe (live-Übertragung); anschl. Frühschoppen f.  

†† Rudolf Bäuerlein u. Emilie Birk in Emskirchen
10.30 Uhr	� Ökum. Gottesdienst zum 25-jähr. Jubiläum d. Weltladens 

Neustadt (tel. Anmeldung) in Neustadt
10.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in M. Erlbach 

Bitte beachten Sie die telefonische Anmeldepflicht zu Messen oder 
Andachten, die im Text besonders vermerkt sind. 

Konzerte: Neros Night am Sonntag, 19.09.2021
Der Sachausschuss für Orgel und Kirchenmusik lädt herzlich um 
17.00 Uhr sowie um 19.00 Uhr zu Gesprächskonzerten mit Justus 
Willberg ein. Der Künstler hat mit Hilfe antiker Texte eine Wasserorgel 
(Hydraulis) nachgebaut. Mit Hydraulis, Kithara, Aulos, Tibia und 
Syrinx erklingt original römische Musik.
Online-Vorverkaufsbeginn: ab 14.08.2021; Eintritt 15,– Euro; Schrei
ben Sie bitte eine Mail an kirchenmusik.katholisch.nea@gmai.com 
und geben Sie darin Ihren Namen und Ihre Adresse und/oder 
Telefonnummer an, unter der Sie erreichbar sind. 

Streaming-Gottesdienste
Einige Gottesdienste unserer Pfarrei werden im Internet über den 
YouTube Kanal „Seelsorgebereich Oberer Aischgrund“ live übertra-
gen. Beachten Sie bitte die Hinweise im Text. Man kann die Aufnahme 
auch zeitversetzt anschauen. Weitere Termine von Übertragungen 
aus dem Seelsorgebereich sowie aktuelle Informationen finden Sie 
auch auf der Kirchen-Homepage www.pfarrei-neustadt-aisch.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunn

Sonntag · 19.09.2021 · 16. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Schmidt)

Kollekte: 	 Hochschul- und Studierendenseelsorge

Katholische Pfarrei St. Marien Langenzenn

Mittwoch · 15.09.2021
18.00 Uhr	 Meditation (Hafner)

Samstag · 18.09.2021
11.00 Uhr	 Taufe (Hermany)
12.00 Uhr	 Taufe (Hermany)
14.00 Uhr	 Seniorenkreis

Sonntag · 19.09.2021
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier (Hermany)

GOTTESDIENSTE auch in Coronazeiten

Unsere Kirche verfügt unter den momentanen Regeln über maximal 
60 Plätze.
• �Wir bitten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der ande-

ren die FFP2-Maske weiterhin während des ganzen Gottesdienstes 
zu tragen. 

• Bitte desinfizieren Sie vorher im Kirchenvorraum Ihre Hände.
• Begeben Sie sich an einen der vorgezeichneten Plätze.
• �Ehepaare und Familienmitglieder, die in einem Haushalt leben, dür-

fen ohne Abstand zusammensitzen.
• Bringen Sie bitte Ihr eigenes Gesangbuch mit. 

Sonstige Feiern und Veranstaltungen:

Trauungen und Tauffeiern können unter Beachtung der aktuel-
len Auflagen nach Rücksprache mit dem zuständigen Geistlichen 
stattfinden. Beerdigungen werden unter Beachtung der aktuel-
len Auflagen übernommen. Eine Trauermesse findet derzeit nicht 
statt. Die Spendung der Krankensakramente wird nach Möglichkeit 
gewährleistet.

Unsere Pfarrkirche ist täglich von 10.00–18.00 Uhr als Ort zur persön-
lichen Einkehr und Stille geöffnet. 
Wenn Sie seelsorgerliche Beratung oder einfach ein Gespräch 
suchen, können Sie jederzeit einen der beiden Seelsorger telefonisch 
erreichen:
Dekan Andre Hermany: (01 77) 4 60 45 43 
Pastoralreferent Clemens Hafner: (01 59) 02 49 90 19

Beachten Sie bitte die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage 
www.st-marien-langenzenn.de und die Ansagen auf dem Anruf
beantworter des Pfarrbüros und Hinweise in der Tagespresse. 

Das Pfarrbüro ist zu den normalen Zeiten (0 91 01/99 03 38) erreichbar.
Beerdigungen und Sakramente (Taufe, Krankensalbung etc.) nach 
Absprache mit dem Pfarrbüro.

Wir weisen Sie auch gerne darauf hin, dass Sie regelmäßig  auf unse-
rer Homepage spirituelle Impulse in Video- und Textform finden 
können. Ebenso finden Sie uns auf Facebook und Instagram unter 
„Katholische Kirche im Rangau“.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Herrnneuses

Sonntag · 19.09.2021
9.30 Uhr	 Gottesdienst, Pfrin. Schäfer

Sonntag · 26.09.2021
9.30 Uhr	� Kirchweih-Gottesdienst mit Jubelkonfirmation und 

Einführung der neuen Konfirmanden, Pfr. Schäfer
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V E R E I N E M A R K T  E M S K I R C H E N

Deutscher Asienkampfsport Verband

Einladung, Kampfsport kann einfach mehr!
Der Deutsche Asienkampfsportverband bietet für Jung und Alt 
Fitness: Ausdauer, Konzentration, Beweglichkeit und Kraft.
Selbstvertrauen: Disziplin, respektvollen Umgang mit den 
Mitmenschen und die Stärkung der sozialen Fähigkeiten.
Selbstverteidigung: gegen Belästigung und Angriffe aller Art.
Karate: als Freizeit und Leistungssport
Training in: Neustadt, Emskirchen, Dachsbach, Weisendorf.
Grundschule - Turnhalle in Emskirchen
montags: 16.30 – 18.00 Uhr  	 Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche
mittwochs: 19.30 – 21.00 Uhr 	 Erwachsene  und Jugend
donnerstags: 17.00 – 18.30 Uhr 	Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche
Unverbindlich kostenlos 3 Wochen lang Probe-Training ab 6 Jahre.
Weitere Infos unter: Tel.: (0 91 04) 13 37  
	 HP Deutscher Asienkampfsport Verband

Feuerwehrkapelle Dürrnbuch

Einladung zur Generalversammlung
Die Feuerwehrkapelle Dürrnbuch lädt alle aktiven, passiven und 
fördernden Mitglieder sowie unsere Jungmusikanten zur General
versammlung über die beiden vergangenen Jahre 2019 und 2020 am 
Freitag, 17.09.2021 um 20.00 Uhr ins Gasthaus Hagen in Bräuersdorf 
ein.

Tagesordnung:
- Begrüßung durch den ersten Vorstand
- Feststellung der Tagesordnung
- Protokoll der letzten Generalversammlung
- Bericht des Kassiers
- Bericht der Kassenprüfer
- Bericht des Kapellmeisters
- Bericht der Vorstandschaft
- Wünsche und Anträge

Es kann bereits ab 19.00 Uhr gegessen werden. Eine Anmeldung bzw. 
Essenvorbestellung ist nicht notwendig, bitte aber um Abmeldung 
bei Verhinderung bei Helmut Schwinger unter Tel. (0 91 02) 83 92.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.               Die Vorstandschaft

Fränkischer Albverein e.V.

Samstag · 18.09.2021· In die Minnesängerstadt Wolframs-Eschenbach
Der Fränkische Albverein lädt am Samstag, 18.09.2021, zu seiner 
Wanderung ein. Am Bahnhof in Wicklesgreuth startet die 23 Kilometer 
lange Tour, es geht über Lichtenau nach Wolframs-Eschenbach. Die 
Stadt des Parzivaldichters hat viele Sehenswürdigkeiten von den 
Kelten bis in die Neuzeit zu bieten. Eine Einkehr ist vorgesehen, 
im Anschluss wird über Merkendorf nach Triesdorf zum Bahnhof 
gewandert. Treffpunkt ist um 7.10 Uhr in Neustadt am Bahnhof, die 
Abfahrt erfolgt um 7.17 Uhr, eine Fahrkarte muss jeder Teilnehmer 
selbst besorgen. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 16.09.2021, bei 
Günter Richter unter Telefon (0 91 63) 73 88 nötig.

Mittwoch · 22.09.2021 · Zum Karpfengenuß nach Ullstadt
Zu einer Tageswanderung lädt der Fränkische Albverein am 
Mittwoch, 22.09.2021, ein. Die rund 16 Kilometer lange Route 
beginnt in Neustadt am Parkplatz Wasenmühle um 8.30 Uhr. Der 
Weg führt über Virnsbergerhaag, Unternesselbach nach Ullstadt ins 
Gasthaus. Im Anschluss weiter nach Sugenheim, von da mit dem 

VGN-Bus um 16.00 Uhr nach Neustadt. Der Wanderführer besorgt 
eine Gruppenkarte. Eine Anmeldung ist bis Montag, 20.09.2021, bei 
Winfried Zeidner unter Telefon (0 91 64) 6 96 nötig.

Jagdgenossenschaft Hohholz-Kaltenneuses

Bekanntmachung
Zur nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagdge
nossenschaft Hohholz-Kaltenneuses am Samstag, 25.09.2021 um 
19.30 Uhr im Schützenhaus in Hohholz, ergeht an alle Jagdgenossen 
der Jagdgenossenschaft Hohholz-Kaltenneuses herzliche Einladung.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Bericht des Protokollführers
4. Bericht des Kassiers
5. �Bericht der Kassenprüfer mit Abstimmung zur Entlastung der 

Vorstandschaft
6. Abstimmung über die Verwendung der Jagdpacht 2020 und 2021
7. Vorstellung und Genehmigung des Haushaltes 2021-2022
8. Antrag auf vorzeitige Verlängerung des Jagdpachtvertrages
9. Wünsche und Anträge

Bemerkung zu Punkt 6:
Sollte die Jagdversammlung für eine Auszahlung des Jagdpacht
ertrages stimmen, wird im Anschluss der Versammlung der Jagd
pacht für die Jagdjahre 2020–2021 und für 2021–2022 ausbezahlt.

Flächenänderungen sind eine Woche vor der Versammlung dem 
Jagdvorstand vorzulegen.

Für die Versammlung gelten die jeweils aktuellen Hygieneregeln zur 
Begrenzung der Corona-Pandemie. Wegen eventueller Kontrolle der 
3G-Regeln Bitte bis 19.15 Uhr kommen.
		  Walter Zieglmeier, Jagdvorstand

Herbstbasare des CVJM Emskirchen

Am Samstag, 18.09.2021 von 8.30–12.30 Uhr findet nach pandemie-
bedingter Pause endlich wieder unser Basar für Kinderkleidung (50-
158) und Spielsachen in der Bürgerhalle, Sportplatzweg 14 statt.
Für Schwangere mit Mutterpass besteht mit einer Begleitperson die 
Möglichkeit, bereits am Freitagabend 17.09.2021 von 18.00–19.30 
Uhr einzukaufen.
Zum Verkauf stehen Babybekleidung und Zubehör, Kinderkleidung, 
Umstandskleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, 
Autositze, Kinderbücher usw.

Am Freitag, 24.09.2021 von 18.30–21.30 Uhr findet dann unser Basar 
für Teenager- und Erwachsene statt, ebenfalls in der Bürgerhalle, 
Sportplatzweg 14.
Hier zum Verkauf stehen Bekleidungen aller Art für Teenager, Damen 
und Herren (Gr. 158-XXXXL), Schuhe, Accessoires, Bücher und Hobby- 
und Freizeitartikel.

Weitere Infos unter https://www.facebook.com/BasarEmskirchen 
oder unter Kleiderbasar-Emskirchen@gmx.de melden!

Es gelten selbstverständlich die jeweils aktuell gültigen 
Hygienebedingungen.	 Euer Basarteam vom CVJM Emskirchen

SV Rot-Weiß Mausdorf

Dienstag · 14.09.2021
19.00 Uhr 	 Training

Donnerstag · 16.09.2021
19.00 Uhr 	 Training
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Sonntag · 19.09.2021 
12.30 Uhr	 SV Tennenlohe 2 – SG Münchaurach/Mausdorf
		  Die Vorstandschaft

TSV 1893 Emskirchen e. V. · Abteilung Fußball

1. Mannschaft – A-Klasse 5
Sonntag · 19.09.2021
15.00 Uhr	 TSV Emskirchen – TSV Langenzenn II

Sonntag · 26.09.2021
15.00 Uhr	 TSV Franken Neustadt/Aisch – TSV Emskirchen

Sonntag · 10.10.2021
15.00 Uhr	 TSV Emskirchen – TSV Wilhermsdorf

Sonntag · 17.10.2021
15.00 Uhr	 SpVgg Markt Baudenbach – TSV Emskirchen

Wir freuen uns auf eure Unterstützung, egal ob Zuhause oder 
Auswärts.		  Abt. Fußball · TSV 1893 Emskirchen e. V.

TSV 1893 Emskirchen e. V. · Abteilung Turnen

Die Sommerferien sind vorbei und wir starten, unter Einhaltung der 
geltenden Hygieneregeln, mit dem Training wie folgt:

ERWACHSENE
Montag – Grundschulturnhalle 
Gesundheitsgymnastik 55+ – ab Montag, 20.09.2021 – 18.00–19.00 
Uhr
Liebe Mitturner, nach den Sommerferien wollen wir wieder mit den 
Gymnastikstunden beginnen. Dazu starten wir am 20.09.2021, wie 
gewohnt, um 18.00 Uhr in der Grundschulturnhalle.
Bitte denkt daran, die Maske beim Betreten zu tragen.
Ich freue mich schon wieder darauf, mit Musik, Spaß und Freude die 
Muskeln auf Vordermann zu bringen und was für die Fitness zu tun.
Neueinsteiger sind jederzeit gerne willkommen.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Betty Himmler – Tel. (0 91 04) 28 47

Bodystyling: ab Montag, 20.09.2021 – 19.15–20.15 Uhr
Entweder in der Halle oder bei schönem Wetter im Freien – für 
Bodystyling finden wir immer den richtigen Ort. 
Moni Holler – Tel. (01 70) 5 65 64 52

Dienstag – Treffpunkt Dreifachturnhalle 
Nordic Walking: 17.30–19.00 Uhr
Wir freuen uns auch immer auf „Neue Gesichter“.
Renate Friedlein – Tel. (0 91 04) 8 23 89 61

Donnerstag – Dreifachturnhalle 
Konditionsgymnastik: ab Donnerstag, 16.09.2021 – 20.00–21.00 Uhr
Bei schönem Wetter außen, ansonsten in der Halle – gemeinsam 
sporteln, trainieren für das Sportabzeichen oder auch eine Runde 
zum Ochsenweiher und wieder zurück. Das Training ist immer für 
Überraschungen gut. Kommt vorbei und macht mit. Wir freuen uns 
auf euch.
Tanja Roß-Schenk – Tel. (0 91 04) 82 68 62 im Wechsel mit Markus 
Leng – Tel. (01 71) 2 82 84 33

Donnerstag – Grundschulturnhalle 
Präventive Wirbelsäulengymnastik: ab Donnerstag, 16.09.2021 – 
19.45–21.00 Uhr
Gudrun Wendler – Tel. (0 91 04) 8 65 73

Gymnastik Frauen: ab Donnerstag, 23.09.2021 – 18.45–19.45 Uhr 
Inge Schuh – Tel. (0 91 04) 25 80

KINDER

Montag – Dreifachturnhalle 
Leistungsturnen Mädchen: 17.00–19.00 Uhr
Marie-Christin Ehrich – Tel. (01 60) 1 00 71 28

Dienstag – Dreifachturnhalle 
Bewegung macht Spaß – Eltern-Kind-Turnen 1 ½ - 6 Jahre: 
ab Dienstag, 16.09.2021 - 15.30–17.00 Uhr
Alter 1 ½ - 4 Jahre: 	 Anna Schiefer – Tel. (0 91 04) 82 47 45 
Alter 4 – 6 Jahre:	 Monique Klose – Tel. (01 51) 17 29 21 84

Mittwoch – Dreifachturnhalle 
Tanzen für Kinder/Jugendliche (10x)
ab Dienstag, 15.09.2021 – 17.00–18.00 Uhr
Dieser Kurs ist auf 18 Teilnehmer begrenzt und für TSV Mitglieder 
kostenlos – für Nichtmitglieder 40,– EUR. Anmeldungen bis 
14.09.2021 unter turnen@tsv-emskirchen.de
Laura Zülch – Tel. (01 74) 4 03 04 17

Seid dabei: Neu- und Wiedereinsteiger sind immer herzlich willkom-
men.  Meldet euch für die erste Teilnahme in der jeweiligen Stunde 
beim Übungsleiter oder an mich. 
Markus Leng · Abteilungsleiter Turnen
Tel. (01 71) 2 82 84 33 oder auch turnen@tsv-emskirchen.de

VdK Ortsverband Emskirchen

 Monatstreffen Mittwoch 15.09.2021 um 14.00 Uhr
Nach der langen Auszeit ist mal wieder ein Monatstreffen. Wo: 
Oberalbach in der Scheune. Alle Mitglieder und Freunde des 
VdK Ortsverbandes Emskirchen sind zu diesem gemütlichen 
Beisammensein sehr herzlich eingeladen.	 Die Vorstandschaft

Verein f. ev. Gemeindepflege Brunn e.V.

Schlosskita Brunn
Unsere diesjährige Hauptversammlung findet am Donnerstag, 
30.09.2021 um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Brunn statt. Dazu 
laden wir herzlich ein.

Tagesordnung
- Begrüßung und Bericht: Vorstand
- Haushaltsplan und Kassenbericht
- Entlastung Kassier und Vorstandschaft
- Information Kindergartenteam
- Anregungen und Wünsche

Wir bitten um Beachtung der geltenden Coronaregeln.
Bitte merken Sie sich den Termin vor.	 Die Vorstandschaft

K I R C H L I C H G E M E I N D E  H A G E N B Ü C H A C H

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hagenbüchach
Telefon (0 91 01) 99 03 89, E-Mail: pfarramt.hagenbuechach@elkb.de

Montag · 13.09.2021  
14.00 Uhr	 Frauenkreis, Gemeindehaus Hagenbüchach

Dienstag · 14.09.2021  
20.00 Uhr	 Projektchor, Gemeindehaus Hagenbüchach  

Mittwoch · 15.09.2021  
16.30 Uhr	 Konfiprobe, Kirche Kirchfembach   
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K I R C H L I C H G E M E I N D E  W I L H E L M S D O R F

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wilhelmsdorf

Montag · 13.09.2021
14.30 Uhr	 Seniorenkreis in den Brennereistuben
19.00 Uhr	 Kirchenvorstandssitzung Wilhelmsdorf

V E R E I N E G E M E I N D E  W I L H E L M S D O R F

VHS-Wilhelmsdorf

Anmeldung bei VHS-Neustadt: vhs@kreis-nea.de

Meditationsworkshop für Einsteiger
Workshop für alle, die Meditation kennenlernen wollen. Theoretisch 
lernen, was Mediation ist und wie man diese durchführt. Praktisches 
Üben von verschiedenen Meditationstechniken.
Bitte mitbringen: Lockere Kleidung, warme Socken, Handtuch zum 
Abdecken bei Meditation
NAG5125
Hagenbüchach, Am Bahnhof 30, Yogabahnhof
Fr., 24.09.2021 (1x) 18.30–21.00 Uhr
mit Michael Schneeweis, Meditationskursleiter (BYVG) · 8,30 Euro

Montag: 
Schnitzel in Paprikarahmsoße dazu Reis  

 
4,95 €  

Dienstag: 
Spaghetti Bolognese  

 
4,45 €

Mittwoch: 
Fleischküchle mit Wirsinggemüse 
und Kartoffeln  

 
 

5,15 €
Donnerstag: 
Schweinegulasch mit Nudeln   

 
5,15 €

Freitag: 
Schälrippchen mit Kloß und Soße   

 
4,50 €

Metzgerei Jacob 
Bahnhofswald 7 │ 91448 Emskirchen │ Telefon: 09104 / 86 00 07 │ Telefax: 09104 / 86 00 08

Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 07:00 bis 18:00 Uhr │ Sa 07:00 bis 13:00 Uhr

WIR WÜNSCHEN EINEN 
GUTEN APPETIT.

WARME TAGESGERICHTE 
ab 11 Uhr zum Mitnehmen 
13.09. bis 17.09.2021Pizzawurst       100 g 1,13 €  

Pfefferbeißer   100 g 1,13 €
Zwiebelkochwurst   100 g 0,93 €
Käsebeisser   100 g 1,09 €
Schweinekotelett   kg 6,35 €

MONTAGSTÜTE: 6,00 € am 13.09.2021 
500 g Gyros küchenfertig

500 g Schälrippchen
1 kleiner Ring Sächsische
(nur solange der Vorrat reicht)

ANGEBOTE VOM 09.09. BIS 15.09.2021

Donnerstag · 16.09.2021  
19.30 Uhr	 Posaunenchorprobe, Gemeindehaus Hagenbüchach   

Samstag · 18.09.2021  
18.30 Uhr	� Konfirmanden-Beichte in Hagenbüchach, St. Kilianskirche 

(Pfarrerin Bogendörfer)   

Sonntag · 19.09.2021 · 16. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr	 Konfirmations-Gottesdienst in Kirchfembach, 
	 St. Veitskirche (Pfarrerin Bogendörfer)   
Kollekte: 	 Männerarbeit

Mesner*in (m/w/d) gesucht!
Die Kirchengemeinde Hagenbüchach sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n neue/n Mesner*in (m/w/d) für 6,5 Wochenstunden 
auf Minijobbasis. Bei Interesse bitten wir um eine kurze Bewerbung 
bis zum 25.09.2021 an folgende Adresse:
Pfarrerin Monika Bogendörfer, Pfarramt Hagenbüchach, Hauptstr. 7, 
91469 Hagenbüchach.

Donnerstag · 16.09.2021
19.30 Uhr	 Treffen des Familienkirchenteams

Samstag · 18.09.2021
18.00 Uhr	 Konfirmandenbeichte in Wilhelmsdorf

Sonntag · 19.09.2021 · 16. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr	 Konfirmation in Wilhelmsdorf
Kollekte: 	 Gefängnisseelsorge
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Soforthilfe im Trauerfall
Tel. (0 91 01) 82 16

Untere Ringstr. 23
90579 Langenzenn

Wir sind in

Emskirchen umgezogen.

Sportplatzweg 1 

bei Mader!

Ihre Trauer in guten Händen
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Wir bieten:
- ganzjährige, krisensichere Beschäftigung
- übertarifliche Leistungen
- abwechslungsreichen Arbeitsplatz

Voraussetzung:
- Erfahrung in der Reinigung
- Deutschkenntnisse

Arbeitszeiten:
- Mo, Di, Mi, Do, Sa
- immer ab 14 Uhr

- abwechslungsreichen Arbeitsplatz

Reinigungskraft (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit,

für Emskirchen gesucht!

Kontaktieren Sie unsere 
Ansprechpartnerin Alexandra Litz.
Fon 09132 / 83 66 1 - 0
bewerbung@kindler-reinigung.de
oder 
besuchen Sie unsere Bewerbersprechstunde, 
ohne Termin, immer donnerstags 10-12 Uhr

Meisterbetrieb KINDLER Gebäudereinigung GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 14
91074 Herzogenaurach
Fon 09132 / 83 66 10
www.kindler-reinigung.de

zertifizierter Osteopath
Kinderosteopath
Heilpraktiker

Sie möchten Ihr  Wochenblatt 
 zusätzlich als Newsletter 
per E-Mail erhalten?
Sie bekommen jeden Freitag, 

natürlich kostenlos, das Wochenblatt als PDF 
in Ihr Mail-Postfach, wenn Sie möchten!

Scannen Sie einfach den QR-Code
oder schreiben Sie eine Mail an 

wochenblatt@tvsatzstudio.de
mit dem Betreff „Newsletter“
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Wir kaufenWir kaufen
 Wohnmobile + Wohnwagen 

03944-36160
www.wm-aw.de Fa.Fa.

Charolais Rindfleisch
Natürliche Mutterhaltung
Züchten, füttern, schlachten, verkaufen 
– alles aus einer Hand

Markus Geppert
Elgersdorf . Tel. 0 91 04 / 9 63

Ehepaar sucht Baugrundstück  
in Emskirchen oder Eingemeindung ab 600 qm

Telefon (0176) 61 26 43 75

Apfelsaft vom eigenen Obst
Mosterei OGV-Wilhelmsdorf
Anmeldung:
Gasthof Brennerei-Stuben · Telefon: 09104/2141
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Aischgrund-Wagyu – Ein besonderer Genuss! 
Premium-Rindfleisch direkt vom Hof 

 

Aischgrund-Wagyu Emelsdorf 2a – 91466 Gerhardshofen info@aischgrund-wagyu.com  
 Für weitere Fragen rund um`s Thema Wagyu: Tel.: 09163 6792752 

 

Goldener Herbst bei Aischgrund-Wagyu in Kooperation mit Irmis Ideenwerkstatt 
beim Hofverkauf am Samstag, 18.09.2021 von 10:00h bis 18:00h! 

 
Wir läuten zusammen mit Irmis Ideenwerkstatt die gemütliche Jahreszeit ein und bieten ein breites Sortiment 

an regional erzeugten Spezialitäten und Geschenkartikeln! 

25% auf Hackfleisch und Braten & 20% auf unser übriges Sortiment 
(nach Verfügbarkeit! www.aischgrund-wagyu.com oder Facebook #aischgrundwagyu) 

 
Darüber hinaus gibt`s an diesem Tag hausgemachte Marmeladen, Gelee`s, etc., Gewürze, Sirups, 

Geschenke für jeden Anlass u.v.m. von Irmis Ideenwerkstatt! 
Regional! Nachhaltig! Einfach Lecker! 

Angebot! Angebot! 
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Preise ohne MwSt.

S A T Z

L I T H O

D R U C K

Straße | Ort

Auftraggeber:

Anzeigenauftrag und Rechnung
für  das Wochenblatt Emskirchen

Firma | Name, Vorname

Anzeigentext (evtl. auf gesondertem Blatt):

Telefon | Fax

Unterschrift

in folgenden Kalenderwochen

Datum

Neidhardswinden 63 · 91448 Emskirchen
Tel. 0 91 02|93 92-0 · Fax 0 9102|93 92-20 
E-Mail wochenblatt@tvsatzstudio.de

Geschäftsführer: Gisela Vogler

Handelsregister Fürth  · HRB 1584
Steuer-Nr. 9203 18443803 · USt-IdNr. DE131945322

· 1/1 Seite = 185 x 265 mm 150,00  

· 1/1 Seite = 185 x 265 mm  180,00  
auf Rückseite

· 1/1 Seite = 185 x 265 mm 300,00  
4-farbig auf Rückseite

· 1/2 Seite quer = 185 x 130 mm 92,00  

· 1/2 Seite hoch = 90 x 265 mm 92,00  

· 1/2 Seite  200,00  
4-farbig auf Rückseite

· 1/4 Seite quer = 185 x   63 mm 50,00  

· 1/4 Seite hoch =   90 x 130 mm 50,00  

· 1/3 Seite quer = 185 x   85 mm 63,00  

· 1/3 Seite hoch =   90 x 174 mm 63,00  

· 1/8 Seite quer = 185 x   32 mm 35,00  

· 1/8 Seite hoch =   90 x   63 mm 35,00  

· 1/16 Seite = 90 x 32 mm 23,00  

· 1/32 Seite = 90 x 16 mm 15,00  

· Korrekturabzug 5,00  

Rechnungsbetrag

19 % Mehrwertsteuer

Gesamtbetrag

TV SATZSTUDIO
GMBH

·

·  1/4 Seite 4-farbig auf Rückseite       125,00 €
       (falls Platz vorhanden)

Gesamtbetrag erhalten
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Preise ohne MwSt.
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· 1/1 Seite = 185 x 265 mm  180,00  
auf Rückseite

· 1/1 Seite = 185 x 265 mm 300,00  
4-farbig auf Rückseite

· 1/2 Seite quer = 185 x 130 mm 92,00  

· 1/2 Seite hoch = 90 x 265 mm 92,00  

· 1/2 Seite  200,00  
4-farbig auf Rückseite

· 1/4 Seite quer = 185 x   63 mm 50,00  

· 1/4 Seite hoch =   90 x 130 mm 50,00  

· 1/3 Seite quer = 185 x   85 mm 63,00  

· 1/3 Seite hoch =   90 x 174 mm 63,00  

· 1/8 Seite quer = 185 x   32 mm 35,00  

· 1/8 Seite hoch =   90 x   63 mm 35,00  

· 1/16 Seite = 90 x 32 mm 23,00  

· 1/32 Seite = 90 x 16 mm 15,00  

· Korrekturabzug 5,00  

Rechnungsbetrag

19 % Mehrwertsteuer

Gesamtbetrag

TV SATZSTUDIO
GMBH

·

·  1/4 Seite 4-farbig auf Rückseite       125,00 €
       (falls Platz vorhanden)

Gesamtbetrag erhalten
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  für klimaschutz mit vernunft.

  für freiheit statt bevormundung.

  für solide finanzen 
statt weiterer schulden.

Mit beiden Stimmen für Stabilität 
und Erneuerung und gegen 
linksgrüne Experimente.

mit Leidenschaft und 
Kompetenz für unsere HeimatKompetenz für unsere Heimat

TobiasTobias winkler

Ihre CSU Emskirchen, Hagenbüchach, Wilhelmsdorf

Nutzen Sie die

Briefwahl!

wichtig!

Die Zweitstimme

entscheidet, wie

stark Bayern in

Berlin ist.
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Werte 
bewahren! Landesbund 

für Vogelschutz 
in Bayern e.V.

Eisvogelweg 1
91161 Hilpoltstein

Tel. 09174-4775-7010
www.lbv.de

Tel. 09174-4775-7010

 Jetzt kostenlos 

unser Info-Paket

anfordern unter

Ihr Erbe für 
Bayerns Natur



MARKTBOTE
Bekanntmachungen Markt Emskirchen

37
Öffnungszeiten Rathaus Emskirchen
Montag bis Freitag 	   � 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag�  14.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffsammelstellen
Emskirchen, Raiffeisenstraße 2
Montag 			   10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag		  	 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag			   10.00 – 12.00 Uhr
Samstag	  		    8.30 – 11.30 Uhr

Bauschuttdeponie Grieshof
Terminabsprachen unter Telefon (0 91 01) 80 50 
Fa. Spitzer, Mausdorf

Gemeindewerke Emskirchen
Büro: Erlanger Straße 17, Telefon (0 91 04) 82 88-0 
Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr u. n. Vereinbarung

Herausgeber
Markt Emskirchen 
Erlanger Straße 2, 91448 Emskirchen

Telefon/Telefax 0 91 04/82 92	 Tel.	 Fax
Sekretariat Bürgermeisterin	 -11	 -19
Ordnungsamt	 -20	 -29
Bauamt	 -21	 -29
Standesamt	 -22	 -29
Steueramt	 -32	 -39
Einwohnermeldeamt, Passamt	 -33	 -29
Zentrale	 -0

www.emskirchen.de · info@emskirchen.de

Montag, 13. 09. 2021
gültig vom 13. 09. –19. 09. 2021		  16. Jahrgang

NACHRUF
Der Markt Emskirchen nimmt Abschied von

Herrn Georg Goller
Wir trauern in Respekt und Anerkennung um Georg Goller.

Er war von 1990 – 1996 Ortssprecher für den Ortsteil Rennhofen und
von 1996 – 2002 Mitglied des Gemeinderates und einiger Ausschüsse 

und hat damit die Entwicklung des Marktes Emskirchen 
aktiv mitgestaltet.

Als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rennhofen hat er sich in 
der Zeit von 1969 – 1984 in verantwortlicher Position zum Schutz und 

Wohle der Allgemeinheit eingesetzt.

Seiner Familie gilt in dieser schweren Zeit unsere Anteilnahme.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Für den Markt Emskirchen und den Marktgemeinderat

Sandra Winkelspecht
1. Bürgermeisterin

Emskirchen, im September 2021
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Kommunale Allianz
ILEK – von der Aurach bis zur Zenn
Aktuelle Infos zu unserer Kommunalen Allianz
finden Sie unter: www.aurachzenn.de

A M T L I C H MARKT EMSKIRCHEN

Veröffentlichung 

Zur Eheschließung haben sich angemeldet:

Frau Tanja Hauff und Herr Harald Hanke, beide wohnhaft im 
Zweifelsheimer Weg 21, in Emskirchen/Pirkach

und

Frau Manuela Zeilinger und Herr Hans Jürgen Kräusel, beide 
wohnhaft in der Dorfstr. 14, in Emskirchen/Hohholz

Das Wahlamt informiert – Briefwahl 

Öffnungszeiten des Wahlamtes, Rathaus - Altbau, Zimmer 3: 
Montag bis Freitag von 	 08.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag zusätzlich von	 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag vor der Wahl (24.09.2021)	 08.00 bis 12.00 Uhr und 
						     14.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag vor der Wahl (25.09.2021)	 08.00 bis 12.00 Uhr 
Wahlsonntag (26.09.2021)	 08.00 bis 15.00 Uhr *
* Für Personen, die aufgrund einer nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufsuchen können.

Weiter ist ein Link zur online Beantragung der Briefwahlunterlagen  
auf unserer Homepage (www.emskirchen.de) für Sie freigeschalten.   

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Wahlamtes unter der 
Rufnummer (0 91 04) 82 92 - 20 gerne zur Verfügung.
						     Ihr Wahlamt

WAHLBEKANNTMACHUNG
zur Bundestagswahl

1. 	� Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt.
	 Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. 	 Der Markt Emskirchen
	 ist in 10 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

		� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3. 	� Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl
ergebnisses um

		 16.30 Uhr im

		� Briefwahl B 21: Feuerwehrhaus Emskirchen, Schulungsraum, 
Bahnhofswald 39, 91448 Emskirchen 

		� Briefwahl B 22: Feuerwehrhaus Emskirchen, Gemein
schaftsraum, Bahnhofswald 39, 91448 Emskirchen

		� Briefwahl B 23: Mittelschule Emskirchen, Aula, Bahnhofswald 
8, 91448 Emskirchen

		� Briefwahl B 24: Mittelschule Emskirchen, Aula, Bahnhofswald 
8, 91448 Emskirchen

		 zusammen.

4. �	� Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. 

	� Die Wähler und Wählerinnen haben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl 
abzugeben.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

	� Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 

	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
		 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin 
einen Kreis für die Kennzeichnung,

		 b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

	 Die wählende Person gibt 

	 ihre Erststimme in der Weise ab,

			�  dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

	 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,

			�  dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

	 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.	� Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können 
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Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2.	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3.	� Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren 
ist nur zugelassen, wer 

	 a)	 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

	 b)	 einen Eintragungsschein hat

	 und stimmberechtigt ist.

	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Freitag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 
28.09.2021 schriftlich Einspruch einlegen. 

	� Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 
kann der Einspruch auch durch Erklärung zur Niederschrift im 
Rathaus Emskirchen, Ordnungsamt, Zimmer 3, Erlanger Straße 
2, 91448 Emskirchen eingelegt werden. 

4.	� Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die 
Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in Bayern 
eintragen.

	� Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der 
gesamten Eintragungszeit wegen Krankheit oder körperlicher 
Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
in der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusuchen, gem. 
Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine 
Hilfsperson mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen 
dieser Voraussetzungen ist auf dem Eintragungsschein 
eidesstattlich zu versichern.

	 Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich.

5.	 Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer

5.1	in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist,

5.2	�nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimm
berechtigt ist und

	 a)	� nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. 
m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 23. September 
2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung 
(bis zum 28. September 2021) versäumt hat,

	 b)	� dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen 
nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 
Landeswahlordnung entstanden ist,

	 c)	� dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

6.	� Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 
27.10.2021, 12.00 Uhr  im Rathaus Emskirchen, Ordnungsamt, 
Zimmer 3, Erlanger Straße 2, 91448 Emskirchen 

an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist,

	 a)	� durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises

			  oder
	 b)	 durch Briefwahl

	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

7.	� Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

	� Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 
Bundeswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches).

Emskirchen, 13.09.2021	 gez. Winkelspecht, 1. Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Eintragungsscheinen
für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags
(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)

1.	� Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung 
des Landtags für die

	 Markt Emskirchen

	� wird am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 
28.09.2021

	� während der allgemeinen Öffnungszeiten von jeweils 8.00 bis 
12.00 Uhr 

	� im Rathaus Emskirchen, Ordnungsamt, Zimmer 3, Erlanger 
Straße 2, 91448 Emskirchen

	� für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. 
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Großvieheinheitenabzugs bei den Kanalgebühren (Anträge bei den 
Gemeindewerken oder im Internet unter www.gemeindewerke.
emskirchen.de).

Darüber hinaus behalten wir uns stichprobenartige Kontrollen vor 
Ort vor!	 Ihre Gemeindewerke Emskirchen

Winkelspecht, Erste Bürgermeisterin

Vollzug des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG)

Anlagen:
1 Lageplan 

Der Markt Emskirchen erlässt am 06.09.2021 folgende 

2. A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G – Altschauerberg:

1. 	�� Für den Bereich der Gemarkungen Emskirchen und Schauer
berg werden folgende Anordnungen getroffen:

1.1 	� Es ist verboten, eine andere Person oder die Allgemeinheit mit 
einer Handlung durch

	 a) Lärm
	 b) �für Dritte wahrnehmbare obszöne, beleidigende oder 

provozierende Äußerungen
	� unzumutbar zu belästigen, zu behindern, zu gefährden oder zu 

schädigen.
1.2 	� Es ist verboten, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Raketen, 

bengalische Feuer, Rauchpulver oder andere pyrotechnische 
Gegenstände, Waffen oder Gegenstände jeglicher Art, die 
geeignet sind als gefährliches Werkzeug oder Wurfgeschoss 
eingesetzt zu werden, mitzuführen, abzubrennen, zu schießen 
oder zu werfen.

1.3	� Es ist verboten, Vermummungsgegenstände mitzuführen oder 
zu benutzen, die geeignet und den Umständen nach darauf 
gerichtet sind, die Feststellung der Identität zu verhindern. 

	 Ausgenommen sind entsprechende Infektionsschutzmasken. 
1.4 	� Es ist verboten, dass sich eine größere Anzahl von Menschen 

(Menschenansammlung - mehr als 8 Personen) auf bewohnten 
oder unbewohnten Grundstücken sowie auf Straßen, 
Wegen und Plätzen innerhalb des Geltungsbereichs dieser 
Allgemeinverfügung aufhält. 

	� Ausgenommen von Ziffer 1.4 sind Eigentümer, Anwohner 
und deren Familienangehörige sowie Personen, welchen die 
Grundstückseigentümer und Anwohner das Betreten erlaubt 
haben sowie für Personen mit einem Amts- bzw. Dienstauftrag.

1.5	� Für Personen, die in den vergangen 3 Jahren einen polizei
lichen Platzverweis nach Art. 16 Polizeiaufgabengesetz 
(PAG) im räumlichen Geltungsbereich unter Ziffer 2 dieser 
Allgemeinverfügung erhalten haben, wird das erneute Betreten 
unbewohnter und bewohnter Grundstücke im räumlichen 
Geltungsbereich der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung, 
untersagt. 

2. 	� Der räumliche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 
erstreckt  sich über Teilbereiche der Gemarkungen Emskirchen 
und Schauerberg und entspricht der „rot“ umrandeten Fläche 
in beiliegendem Lageplan. 

	 Der Lageplan ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung. 
3.	� Der Markt Emskirchen kann auf Antrag Ausnahmen von den 

Anordnungen in Ziffer 1 zulassen.
4.	 Die Allgemeinverfügung gilt bis 13.12.2021.
5.	� Die sofortige Vollziehung der Anordnungen in Ziffer 1 wird 

	� schriftlich, elektronisch (z.B. auch per Telefax, E Mail) oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

	� Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

	� Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

7.	� Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. 
Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Eintragungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis 
zum Ende der Eintragungsfrist (27.10.2021, 12:00 Uhr2) ein 
neuer Eintragungsschein erteilt werden.

8.	� Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte 
Person persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
kann der Eintragungsschein nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor 
dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

Emskirchen, 13.09.2021	 gez. Winkelspecht, 1. Bürgermeisterin

Informationen zur Jahresverbrauchsablesung für
Wasser und Abwasser zum 30.09.2021

Zum 30.09.2021 endet die aktuelle Abrechnungsperiode 
(01.10.2020 bis 30.09.2021). Für diese Abrechnung benötigen wir 
Ihre aktuellen Zählerstände.

In diesem Jahr erhalten alle Haushalte im Hauptort Emskirchen 
sowie in allen Ortsteilen für jeden registrierten Kalt-Wasserzähler 
im Laufe der Woche eine Zählerablesekarte per Post. Darin sind 
Ihre persönlichen Daten und die Zählernummer enthalten.

Zur Feststellung des Wasserverbrauchs bitten wir Sie, die 
Jahresablesung selbst vorzunehmen. Tragen Sie dazu bitte Ihren 
Zählerstand und das Ablesedatum ein und schicken Sie die 
ausgefüllte Karte per Post – für Sie gebührenfrei – oder durch 
Abgabe im Briefkasten der Gemeindewerke, Erlanger Str. 17 
schnellstmöglich, spätestens aber bis 11.10.2021, unterschrieben an 
die Gemeindewerke zurück.

Es besteht auch die Möglichkeit, Ihren Zählerstand online 
mitzuteilen. Hierzu benutzen Sie bitte den Link auf der Internetseite 
der Gemeindewerke Emskirchen (www.gemeindewerke.
emskirchen.de) oder das Bürgerportal auf www.emskirchen.de .
Mit dem Link werden Sie zur Online-Eingabe weitergeleitet.
Alternativ können Sie den auf der Zählerablesekarte angedruckten 
QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen und werden direkt zu 
Ihrer Eingabe weitergeleitet.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gemeindewerke keine 
telefonischen Angaben berücksichtigen können.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden (09104 82 88-0)!

Bitte beachten Sie noch: Falls wir keine Nachricht über Ihren 
Zählerstand erhalten (spätester Abgabetermin: 11.10.2021), sind 
wir leider gezwungen den Zählerstand zu schätzen. Nachträgliche 
Änderungen der Bescheide werden nicht vorgenommen.

Hinweise für Landwirte, die an den Kanal angeschlossen sind: 
Bitte melden Sie Ihren Viehbestand zur Bestimmung des 
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bis zu 1.000,00 € belegt werden. 
d)	� Die Allgemeinverfügung wird gemäß Art. 41 Abs. 4 und 

Art. 27a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) im verfügenden Teil durch Aushang am Rathaus, 
im Internet unter www.emskirchen.de und Veröffentlichung 
im Marktboten ortsüblich bekannt gemacht und kann mit 
der Begründung beim Markt Emskirchen, Ordnungsamt, 
Erlanger Straße 2, 91448 Emskirchen zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Die Veröffentlichung erfolgt in ortsüblicher Weise, durch Anzeige 
im Marktboten, erscheint am Montag, den 13.09.2021 und Aushang 
am Rathaus ab Freitag, den 10.09.2021, die Allgemeinverfügung gilt 
somit am 13.09.2021 als bekanntgegeben und tritt am 14.09.2021 
in Kraft. 

Emskirchen, den 06.09.2021
	 Siegfried Schönleben, 2. Bürgermeister

angeordnet. 
6. 	� Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. 
Hinweise:
a)	� Vermummungsgegenstände dieser Allgemeinverordnung sind: 
	� Gegenstände, die geeignet und den Umständen nach darauf 

gerichtet sind, die Feststellung der Identität zu verhindern. In 
der Regel sind Gegenstände der Vermummung insbesondere 
Sturmhauben, Schlauchschals, Helme, sowie Schutz- und 
Sonnenbrillen. Dazu gehören auch abnehmbare Kapuzen
elemente der sogenannten „Full Face“ Jacken / Westen mit 
eingearbeiteter Vollvermummung.

b)	� Bei Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen in Ziffer 1 behält 
sich der Markt Emskirchen vor, kostenpflichtig Verwaltungs
zwangsmaßnahmen anzudrohen (Art. 29 ff. Bayerisches 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz).

c)	� Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen in Ziffer 1 können als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden und mit einer Geldbuße 

Anlage 1 - Lageplan zur Allgemeinverfügung vom 06.09.2021:
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S O N S T I G E S MARKT EMSKIRCHEN

Sprechtag von Notariat Markt Erlbach

Der nächste Sprechtag vom Notariat Markt Erlbach findet am
Donnerstag, 30.09.2021
ab 13.00 Uhr im Rathaus Emskirchen, Zimmer 105, statt.

Termine können unter Telefon-Nr. (0 91 06) 9 28 70, vereinbart 
werden. Wir bitten um telefonische Anmeldung bis 03.09.2021. 
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Sie können uns auch online erreichen:

Diese QR-Codes beinhalten die Daten, um mit einem Smartphone direkt auf die 
Internetseiten der Gemeinden zu gelangen.

Persönliche Vorsprache  
derzeit nur mit 

Terminvereinbarung!

A M T L I C H GEMEINDE HAGENBÜCHACH

Wahlbekanntmachung

1. �	Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. 	� Die Gemeinde Hagenbüchach bildet einen Wahlbezirk. Der 
Wahlraum wird eingerichtet im:

	� Rathaus Hagenbüchach, Foyer, Schulstraße 11, 91469 Hagen­
büchach (barrierefrei)

	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl­
berechtigte zu wählen hat.

3. 	� Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler­
gebnisses um 17:00 Uhr im VHS-Keller des Rathauses Hagen­
büchach, Schulstraße 11, 91469 Hagenbüchach zusammen.

4.	  �Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben die Wahl­
benachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl 
abzugeben.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
und jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

	� Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und 
eine Zweitstimme. Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer

	 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreis­
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis­
wahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

	 Die wählende Person gibt

	 ihre Erststimme in der Weise ab,
	� dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher 
Bewerberin sie gelten soll,

	 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
	� dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
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Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Aushang am Rathaus 
oder der Homepage der Gemeinde Wilhelmsdorf.

Allgemeiner Hinweis:
Aufgrund der Corona-Pandemie ist folgendes zu beachten: 
Wenn Sie der Sitzung als Zuschauer beiwohnen möchten, bitten 
wir Sie, sich telefonisch bis zum 14.09.2021 bei der Gemeinde 
Wilhelmsdorf, Tel. (09104) 82 62 90 anzumelden. Wir müssen 
sicherstellen, dass die Abstände eingehalten werden und können 
somit nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zulassen. Zudem 
müssen Zuschauer stets eine medizinische Maske im Rathaus 
tragen und wir bitten um Beachtung der 3G-Regelung (geimpft, 
genesen oder getestet).

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
				    Rüdiger Probst, Erster Bürgermeister

Wahlbekanntmachung

1. �	Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. 	�Die Gemeinde Wilhelmsdorf bildet einen Wahlbezirk. Der 
Wahlraum wird eingerichtet im:

	� Rathaus Wilhelmsdorf, Sitzungssaal, Hugenottenplatz 8, 91489 
Wilhelmsdorf (Seiteneingang barrierefrei)

	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat.

3. �Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl­
ergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Wilhelmsdorf, Vereinsraum 
1. Stock, Hugenottenplatz 8, 91489 Wilhelmsdorf zusammen.

4. 	�Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben die Wahl­
benachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung ist auf 
Verlangen bei der Wahl abzugeben. Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. Jeder Wähler 
und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

	 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) f�ür die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

	 Die wählende Person gibt
	 ihre Erststimme in der Weise ab,
	� dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher 
Bewerberin sie gelten soll, 

dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. 	� Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises

	 oder
	 b) durch Briefwahl
	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde, einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-den.

7.	  �Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

	� Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbe-stimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 
Bundeswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches).

Hagenbüchach, 07.09.2021 	 Matthias Kilian

		  Schneider, Erster Bürgermeister

A M T L I C H GEMEINDE WILHELMSDORF

Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Gemeinderates Wilhelmsdorf
Am Mittwoch, 15.09.2021, findet um 19.00 Uhr im Sitzungssaal im 
Rathaus Wilhelmsdorf eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Wilhelmsdorf statt. Hierzu wird herzlich eingeladen.
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	 und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
	� dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine 
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. 	�Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. 	�Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises

	 oder
	 b) durch Briefwahl
	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde, einen Wahlschein, einen amtlichen Stimm­
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

7. 	�Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

	� Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte

	� Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Wilhelmsdorf, 07.09.2021 	 Elisabeth Fuchs

				    Probst, Erster Bürgermeister

A M T L I C H VGEM HAGENBÜCHACH-WILHELMSDORF  

Information zur Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-
Wilhelmsdorf (VGem)

Die Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf hat 
ihren Sitz im Rathaus in Wilhelmsdorf, als weitere Dienststelle 
steht das Rathaus in Hagenbüchach zur Verfügung. 
Das besondere an unserer VGem ist, dass in beiden Rathäusern die 
Bürger in gleicher Weise bedient werden können. Das bedeutet, 
dass Bürger aus Hagenbüchach in Wilhelmsdorf und Bürger aus 
Wilhelmsdorf in Hagenbüchach die Dienststelle gleichermaßen 
nutzen können.

Öffnungszeiten Rathaus in Hagenbüchach:
Montag bis Donnerstag	   9.00 – 11.00 Uhr  
Donnerstag	 14.00 – 18.00 Uhr
Persönliche Vorsprache derzeit nur mit Terminvereinbarung!

Tel. (0 91 01) 74 18
www.hagenbuechach.de	 info@hagenbuechach.de

S O N S T I G E S GEMEINDE WILHELMSDORF

Fahrzeiten Bürgerbus im September

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an (am 
besten 1-2 Tage vorher)
für die Montagstermine:
Gemeinde Wilhelmsdorf, Tel.: (0 91 04) 8 26 29 23
für die Freitagstermine:
Aurachtreff Emskirchen, Tel.: (0 91 04) 82 49 88

*Die Freitagsfahrten finden 
momentan nur statt, wenn der Aurachtreff geöffnet hat!

Montag · 13.09.2021 
Abholen von 8.00–17.00 Uhr, freie Terminwahl 
Abholen an der Haustüre oder an Ihrem genannten Ort 
und Hinbringen zum Ziel und umgekehrt

Freitag · 24.09.2021* 
Abholen um ca. 9.00 Uhr am Bonnethaus
Zielort: Sparkassenplatz, Rückfahrt um 13.00 Uhr ab Aurachtreff 
zum Bonnethaus

Freitag · 27.09.2021* 
Abholen um ca. 9.00 Uhr am Bonnethaus
Zielort: Sparkassenplatz, Rückfahrt um 13.00 Uhr ab Aurachtreff 
zum Bonnethaus

Der Bus transportiert Sie grundsätzlich kostenlos, doch eine Spende 
ist gern gesehen.
Nutzen können den Bürgerbus Senioren, im Moment fahruntüchtige/
nicht motorisierte Personen und auch Schüler.

Hygieneregeln:
Sie müssen im Bürgerbus Ihren Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Ein Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

*Die Freitagsfahrten finden momentan nur statt, wenn der 
AurachTreff geöffnet hat!

Nutzen Sie unser Angebot und sagen Sie es gern weiter!
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einen Glasfasertarif mit mindestens 250 MBit/s entscheiden, wird 
ausgebaut.  

Die Telekom wird die Erreichung dieses Zieles zusätzlich durch 
ein exklusives Angebot unterstützen. Bei allen im Zeitraum 
der Vorvermarktung abgeschlossenen Vorverträgen erfolgt die 
Herstellung des Glasfaserhausanschlusses kostenfrei (Ersparnis 
799,95 Euro)

Wie geht es weiter
In den kommenden Wochen wird die Telekom erste Vorplanungen 
durchführen. Der Start der Vorvermarktung ist für den Dezember 
2021 geplant. Die Gemeinden und Telekom werden hierzu 
rechtzeitig informieren. 

� Schneider, Gemeinschaftsvorsitzender

Öffnungszeiten Rathaus in Wilhelmsdorf:
Montag bis Freitag	   9.00 – 11.00 Uhr  
Montag	 14.00 – 18.00 Uhr
Persönliche Vorsprache derzeit nur mit Terminvereinbarung!

Tel. (0 91 04) 82 62 9-0
www.wilhelmsdorf.de	 info@wilhelmsdorf.de

Wenn es Ihnen zu diesen Zeiten nicht möglich ist, in die Rat-
häuser zu kommen, können auch gerne Termine außerhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden.
Damit für Sie keine längeren Wartezeiten entstehen ist es 
ratsam, für die Aufnahme eines Rentenantrages, zur Anmeldung 
einer Eheschließung oder zum Besprechen von Bauanträgen vorab 
telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Unsere Termine und Veranstaltungen sind auch in den Inter-
netseiten der Gemeinde Hagenbüchach und Wilhelmsdorf für das 
gesamte Jahr eingetragen.

Sie finden die Einträge unter „Beratungstermine“
http://www.hagenbuechach.de/veranstaltungen
http:/www.wilhelmsdorf.de/veranstaltungen

MEDIENINFORMATION

Hagenbüchach und Wilhelmsdorf, September 2021

Kooperation für den Glasfaserausbau in Hagenbüchach und 
Wilhelmsdorf unterzeichnet
– �Über 1300 Haushalte können ans Glasfaser-Netz angeschlossen 

werden
– �Anwohner*innen müssen aktiv werden, um vom Ausbau zu 

profitieren
– Geschwindigkeiten bis 1 GBit/s möglich

Alle reden von FTTH (Fiber to the Home), von Glasfaser-
Anschlüssen bis ins Haus. Über 600 Haushalte im Hauptort 
von Hagenbüchach sowie über 700 Haushalte im Hauptort von 
Wilhelmsdorf haben die Chance, dabei zu sein. Die Telekom will 
das Netz in beiden Kommunen ausbauen und Anschlüsse mit bis zu 
1 Gigabit pro Sekunde anbieten, wenn sich genügend Interessenten 
finden. Beide Gemeinden und Telekom haben dazu nun eine 
gemeinsame Erklärung unterzeichnet. 

„Ein Glasfaseranschluss ist derzeit die einzige Technologie, die die 
zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Es ist ein 
einmaliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger und es wäre 
ein Quantensprung für unsere Kommune“, sagen die Bürgermeister 
David Schneider und Rüdiger Probst. „Es liegt an uns, ob das 
schnellere Netz kommt – und das ohne Gemeindekasse oder 
Steuergeld.“

„Bürgerinnen und Bürger sollten die Chance nutzen. Der Glasfaser-
Anschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen 
wie gleichzeitiges Video-Streaming und Arbeiten von zu Hause. 
Beim FTTH-Ausbau endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im 
Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude 
gezogen werden“, erklärt Markus Winter, Regionalmanager der 
Telekom. „Dafür brauchen wir die Genehmigung der jeweiligen 
Eigentümer*innen. Schließlich betreten wir Privatgrund. 
Anderenfalls wird das Glasfaser-Kabel am Haus vorbeigeführt. 
Wenn sich die Erwartungen in das bestehende Interesse für 
Glasfaseranschlüsse bestätigen, wird die Ausbaumaßnahme 
umgesetzt.“ 

Sofern sich im Rahmen der Vorvermarktung 40% der Haushalte für 

S O N S T I G E S VGEM HAGENBÜCHACH-WILHELMSDORF  

Beantragung Briefwahlunterlagen

Bundestagswahl am 26.09.2021
Am Sonntag, 26.09.2021 findet die Bundestagswahl statt. Die 
Wahllokale haben von 08.00 bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet.
Sie können auch gern das Angebot der Briefwahl nutzen! Füllen 
Sie hierzu die Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung aus und 
geben Sie diese in Ihrem Wahlamt ab. Oder beantragen Sie Ihre 
Briefwahlunterlagen online (entweder mittels dem QR-Code auf 
der Wahlbenachrichtigung oder auf der Homepage Ihrer Gemeinde 
- mit der Maus ins Rathaus - Beantragung Briefwahlunterlagen).
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